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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1978

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt begeht das Disziplinarvergehen von Ehre und Ansehen des Standes, wenn er mit seinem Klienten

zunächst eine Pauschalkostenvereinbarung tri6t und in der Folge sein Honorar - wenn auch auf Verlangen des Klienten

- nach detaillierter Kostenaufstellung verlangt.
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